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OSRAM Licht AG 

 

München 

 

ISIN DE000LED4000 

 

Einberufung einer ordentlichen Hauptversammlung 

 

am 16. Juni 2023 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, 

 

wir laden Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der OSRAM Licht AG ein, die am  

 

Freitag, den 16. Juni 2023, 10:00 Uhr (MESZ), 

(Einlass ab 9:00 Uhr) 

 

in der ICF Event-Halle, Griesbachstraße 10B, 76185 Karlsruhe stattfindet. 

Tagesordnung  

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für die OSRAM Licht AG zum 31. Dezem-

ber 2022 sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 sowie des Berichts 

des Aufsichtsrats zum Geschäftsjahr 2022 

Die genannten Unterlagen sind auf unserer Internetseite unter 

 

https://ams-osram.com/de/about-us/investor-relations/osram-investor-relations 

 

zugänglich. Sie werden dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein und in der Hauptver-

sammlung näher erläutert werden. 

 



 

 

 
 

Seite 2 von 23 
 

 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 gebilligt; 

damit ist dieser Jahresabschluss gemäß § 172 Aktiengesetz (AktG) festgestellt. Die Hauptversammlung hat 

zu diesem Tagesordnungspunkt 1 deshalb keinen Beschluss zu fassen. 

 

Der nach den Vorschriften des HGB aufgestellte Jahresabschluss der OSRAM Licht AG zum 31. Dezember 

2022 weist keinen Bilanzgewinn aus. Daher enthält die Tagesordnung der diesjährigen Hauptversammlung 

keinen Gegenstand, der eine Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Verwendung eines Bilanz-

gewinns vorsieht. 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäfts-

jahr 2022 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nachfolgend unter 1) und 2) genannten, im Geschäftsjahr 2022 

amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen: 

1) Ingo Bank 

2) Babette Fröhlich. 

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglie-

der des Vorstands entscheiden zu lassen.  

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2022 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nachfolgend unter 1) bis 14) genannten, im Geschäftsjahr 2022 

amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen: 

1) Dr. Thomas Stockmeier 

2) Klaus Abel 

3) Christin Eisenschmid 

4) Johann Christian Eitner 

5) Robert Feurle 

6) Christine Hufnagel 

7) Ulrich Hüwels 

8) Johann Peter Metzler 

9) Alexander Müller 

10) Olga Redda 
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11) Ulrike Salb  

12) Dr. Verena Vescoli 

13) Irene Weininger 

14) Thomas Wetzel. 

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglie-

der des Aufsichtsrats entscheiden zu lassen. 

4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäfts-jahr 

2023 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München zum Abschlussprüfer 

der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 (01. Januar 2023 – 31. Dezember 2023) zu bestellen. 

5. Beschlussfassung über Nachwahl zum Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. §§ 1 Abs. 1, 5 Abs. 1, 3, 7 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) und § 7 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus zwölf Mit-

gliedern, und zwar aus sechs Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden (Anteilseigner-

vertreter), und sechs Mitgliedern, deren Wahl sich nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes 

richtet (Arbeit-nehmervertreter), zusammen.  

 

Nachdem das Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner, Herr Robert Feurle, mit Wirkung zum Ablauf des 28. 

Februar 2023 sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt hat, hat der Vorstand der Gesellschaft mit Antrag vom 

3. März 2023 beim zuständigen Amtsgericht München beantragt, Herrn Jens Milnikel bis zum Ablauf der 

nächsten Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats der OSRAM Licht AG zu bestellen.  

Die Bestellung von Jens Milnikel erfolgte antragsgemäß. Seine Amtszeit endet somit mit der Beendigung der 

ordentlichen Hauptversammlung am 16. Juni 2023.  

 

Aus diesem Grund schlägt der Aufsichtsrat – gestützt auf einen Beschluss der Anteilseignervertreter des 

Aufsichtsrats – der Hauptversammlung vor, 

 

Herrn Jens Milnikel, 

geboren am 24.07.1966, 
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wohnhaft in München, Executive Vice President (EVP) und General Manager im Bereich Image Sensor So-

lutions (ISS) der ams-OSRAM Gruppe 

als Nachfolger von Herrn Robert Feurle, Unterwössen 

mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 16. Juni 2023 als Anteilseignervertreter in den Auf-

sichtsrat zu wählen. Die Bestellung erfolgt gemäß § 7 Abs. 2 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft für den 

Rest der ursprünglichen Amtszeit von Herrn Robert Feurle, also bis zur Beendigung der Hauptversammlung, 

die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Ge-

schäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Bei unverändertem Geschäftsjahr der Ge-

sellschaft dauert die Amtszeit daher bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2027. 

Der Aufsichtsrat hat sich bei dem zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten vergewissert, dass er 

den zu erwartenden Zeitaufwand für die Erfüllung des Mandats aufbringen kann. 

Im Abschnitt „Angaben zu Tagesordnungspunkt 5: Informationen zu dem zur Wahl vorgeschlagenen Auf-

sichtsratskandidaten“ dieser Einberufung ist der Lebenslauf des zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsrats-

kandidaten beigefügt, der über relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und fachliche Erfahrungen Auskunft gibt. 

6. Beschlussfassung über eine Änderung von § 13 der Satzung zur Ermächtigung des 

Vorstands zur Durchführung von virtuellen Hauptversammlungen 

Durch das Gesetz zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften und Änderung 

genossenschafts- sowie insolvenz- und restrukturierungsrechtlicher Vorschriften (Bundesgesetzblatt I Nr. 27 

2022, S. 1166 ff.) hat die virtuelle Hauptversammlung eine dauerhafte Regelung im Aktiengesetz erfahren. 

Nach § 118a Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz kann die Satzung vorsehen oder den Vorstand dazu ermächtigen 

vorzusehen, dass die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung, das heißt ohne physische Prä-

senz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung, abgehalten wird. Eine solche 

Ermächtigung des Vorstands soll beschlossen werden. Für zukünftige Hauptversammlungen soll jeweils ge-

sondert und unter Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls entschieden werden, ob von 

der Ermächtigung Gebrauch gemacht und eine Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung abge-

halten werden soll. Der Vorstand wird seine Entscheidungen unter Berücksichtigung der Interessen der Ge-

sellschaft und ihrer Aktionäre treffen und hierbei insbesondere die Wahrung der Aktionärsrechte ebenso wie 

Aspekte des Gesundheitsschutzes der Beteiligten, Aufwand und Kosten sowie Nachhaltigkeitserwägungen 

in den Blick nehmen.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 13 der Satzung um einen zusätzlichen Abs. 4 zu ergänzen, 

in der Überschrift zu ändern und wie folgt – ohne eine Änderung der Absätze 1 bis 3 – neu zu fassen: 

 

"§ 13 
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Ordentliche Hauptversammlung, Einberufung, Virtuelle Hauptversammlung 

 

[Abs. 1 bis 3 unverändert] 

 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Ak-

tionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptver-

sammlung). Die Ermächtigung gilt für die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen in einem Zeitraum von 

fünf Jahren nach Eintragung dieser Satzungsbestimmung in das Handelsregister der Gesellschaft.“ 

7. Beschlussfassung über eine Änderung von § 19 der Satzung (Jahresabschluss und 

Konzernabschluss) 

Da die OSRAM Licht AG auf Basis der Kriterien nach § 267 Abs. 1 und Abs. 4 HGB inzwischen als kleine 

Kapitalgesellschaft im Sinne des HGB einzuordnen ist, gelten für sie die Erleichterungen zur Aufstellung des 

Jahresabschlusses und eine Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Lageberichts nach § 264 Abs. 1 

Satz 4 HGB. Die OSRAM Licht AG gilt ebenfalls nicht mehr als kapitalmarktorientierte Gesellschaft im Sinne 

des § 264d HGB. Diese veränderten Gegebenheiten sollen nun entsprechend in der Satzung der OSRAM 

Licht AG abgebildet werden. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 19 der Satzung wie folgt neu zu fassen: 

 

„§ 19 

Jahresabschluss 

 

Der Vorstand hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres den Jahresabschluss für das vergan-

gene Geschäftsjahr aufzustellen und unverzüglich nach Aufstellung dem Aufsichtsrat und dem Abschluss-

prüfer vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat einen Vorschlag vorzulegen, den er der 

Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will.“  
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Angaben zu Tagesordnungspunkt 5: Informationen zu dem zur Wahl vorgeschlage-

nen Aufsichtsratskandidaten 

 

Persönliche Daten:  

Geburtsdatum: 24.07.1966 

Geburtsort: Hannover 

Nationalität: deutsch 

Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:  

1995 – 1999 Möller Group, Marketing Manager  

1999 – 2001 Roland Berger Strategy Consultants, Projektmanager  

2001 – 2005 Infineon Technologies AG, Vice President Strategie,  

2005 – 2008 Qimonda AG, Vice President Globales Key Account Management und im Bereich DRAM für 

Notebooks/Desktops  

2008 – 2010 Oliver Wyman Strategieberatung, Partner  

2011 – 2013 Monier AG, Vice President & General Manager für den Bereich Solartechnik  

2013 – 2015 Philips Lighting, Vice President für Globale Strategie und Partnerschaften  

2015 – 2018 Zumtobel AG, Executive Vice President (EVP) im Bereich Spezialprodukte  

2019 – 2022 OSRAM Opto Semiconductors GmbH, Regensburg, Senior Vice President (SVP) & General 

Manager im Bereich Illumination  

2022 – heute ams-OSRAM Group, Executive Vice President (EVP) & General Manager im Bereich Image 

Sensor Solutions  

2018 – heute Geschäftsführender Gesellschafter der JFK Investment & Consulting GmbH  

Ausbildung:  

1996 Diplom in Wirtschaftsingenieurwesen Technische Hochschule, Karlsruhe, Deutschland  
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1996 Diplomarbeit in Zusammenarbeit mit der ABB AG, Heidelberg, Deutschland  

1988 Abschluss zum Bankkaufmann, ALLBank, Hannover, Deutschland  

Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufsichtsratstätigkeit bei der OSRAM Licht AG:  

Herr Milnikel verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung in verschiedenen Managementpositionen im 

In- und Ausland in den Bereichen Halbleiter-/Elektrotechnik, Photovoltaik und Beleuchtung. Zusätzlich be-

sitzt Herr Milnikel umfassende Kompetenz in den Bereichen Strategieentwicklung und Restrukturierung aus 

seinen Tätigkeiten bei führenden Unternehmensberatungen.  

Herr Milnikel hat an der Board Academy teilgenommen – ein Programm von Egon Zehnder und McKinsey 

& Company zur Vorbereitung auf Aufsichtsratstätigkeiten.  

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:  

OSRAM GmbH, München 

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunterneh-

men:  

Beratendes Beiratsmitglied bei der PROLED Group 
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Weitere Angaben und Hinweise zur Einberufung 

 

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte 

 

Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf 

Euro 96.848.074. Es ist eingeteilt in 96.848.074 auf den Namen lautende Stückaktien, die jeweils eine 

Stimme gewähren. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt damit 96.848.074. Die Gesellschaft hält 

2.664.338 eigene Aktien. 

 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und Hinweise zur Ausübung des 

Stimmrechts 

 

Anmeldung  

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des 

Stimmrechts, sind diejenigen Aktionäre der OSRAM Licht AG berechtigt, die sich bis spätestens 

 

Freitag, den 9. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) 

 

angemeldet haben und die im Zeitpunkt der Hauptversammlung für die angemeldeten Aktien im Aktienregis-

ter eingetragen sind.  

 

Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache entweder auf elektronischem Weg über das 

unter  

 

https://ams-osram.com/de/about-us/investor-relations/osram-investor-relations 

 

erreichbare InvestorPortal oder über einen der nachfolgenden Kontaktwege zugehen:  

 

OSRAM Licht AG,  

c/o Computershare Operations Center 

80249 München  

 

oder per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de  
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Das InvestorPortal ist erreichbar wie nachstehend unter „Zugang zum InvestorPortal“ beschrieben. Für die 

Wahrung der Anmeldefrist ist der Zugang der Anmeldung bei der Gesellschaft entscheidend. 

 

Zugang zum InvestorPortal 

 

Die erforderlichen Zugangsdaten zum InvestorPortal (Aktionärsnummer und individuelles Zugangspasswort) 

erhalten die Aktionäre unaufgefordert zusammen mit den Anmeldeinformationen übersandt. Aktionäre, die 

für den elektronischen Einladungsversand registriert sind, verwenden Ihr persönliches Zugangspasswort. 

Aktionäre, die erst nach dem Beginn des 26. Mai 2023 im Aktienregister eingetragen werden, erhalten nach 

den gesetzlichen Vorgaben ohne Anforderung keine Einladungsunterlagen und somit auch keine Zugangs-

daten für das InvestorPortal zur Hauptversammlung übersandt. Sie können aber über die oben genannte 

Anmeldeanschrift die Anmeldeinformationen mit der erforderlichen Aktionärsnummer und dem zugehörigen 

individuellen Zugangspasswort anfordern. 

 

Das InvestorPortal ist vorbehaltlich technischer Verfügbarkeit ab dem 8. Mai 2023 für die Aktionäre und ihre 

Bevollmächtigten geöffnet. 

 

Persönliche Teilnahme durch die Aktionäre bzw. Bevollmächtigte 

 

Mit der Anmeldung können die Aktionäre eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung anfordern. Aktionäre, die 

sich über das InvestorPortal anmelden, haben die Möglichkeit, sich ihre Eintrittskarte unmittelbar selbst aus-

zudrucken. 

 

Anders als die Anmeldung zur Hauptversammlung ist die Eintrittskarte nicht Teilnahmevoraussetzung, son-

dern dient lediglich der Vereinfachung des Ablaufs an den Einlasskontrollen für den Zugang zur Hauptver-

sammlung. 

 

Umschreibestopp (Technical Record Date), Verfügung über Aktien 

 

Für die Ausübung von Teilnahme- und Stimmrechten ist gegenüber der Gesellschaft der am Tag der Haupt-

versammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgeblich. Aufträge zur Umschreibung des 

Aktienregisters, die in der Zeit vom 10. Juni 2023 bis 16. Juni 2023 (jeweils einschließlich) eingehen, werden 

jedoch erst mit Wirkung nach der Hauptversammlung am 16. Juni 2023 verarbeitet und berücksichtigt (so-

genannter Umschreibestopp). Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag für die Ausübung des Teilnahme- 

und Stimmrechts in der Hauptversammlung ist daher Freitag, 9. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (sogenanntes 

Technical Record Date).  
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Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht gesperrt oder blockiert. Aktionäre 

können daher über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung ungeachtet des Um-

schreibestopps weiter frei verfügen. Erwerberinnen und Erwerber von Aktien, deren Umschreibungsanträge 

nicht rechtzeitig bei der Gesellschaft eingehen, können allerdings Teilnahmerechte und Stimmrechte aus 

diesen Aktien in der Hauptversammlung nicht ausüben, es sei denn, sie lassen sich insoweit bevollmächtigen 

oder zur Rechtsausübung ermächtigen. 

 

Stimmabgabe im Wege der Briefwahl 

 

Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können ihre Stimmen im Wege der Briefwahl per elektronischer Kom-

munikation abgeben. Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl ist eine ordnungsgemäße An-

meldung gemäß den Bestimmungen im vorstehenden Abschnitt „Anmeldung“ erforderlich. 

 

Briefwahlstimmen können ausschließlich elektronisch über das InvestorPortal unter  

 

https://ams-osram.com/de/about-us/investor-relations/osram-investor-relations 

 

abgegeben, geändert oder widerrufen werden. Das InvestorPortal steht für die Abgabe, die Änderung oder 

den Widerruf von Briefwahlstimmen auch noch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstim-

mung zur Verfügung. Das InvestorPortal ist erreichbar wie vorstehend unter „Zugang zum InvestorPortal“ be-

schrieben. 

 

Entscheidend ist der fristgerechte Zugang der Briefwahlstimme, der Änderung oder des Widerrufs bei der 

Gesellschaft.  

 

Aktionäre können auch nach einer Stimmabgabe durch Briefwahl ihre Rechte in der Hauptversammlung 

persönlich wahrnehmen. Persönliches Erscheinen gilt als Widerruf zuvor abgegebener Briefwahlstimmen. 

 

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und sonstige nach § 135 

Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Personen können sich der Briefwahl bedienen. 

 

Stimmabgabe durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

 

Die OSRAM Licht AG bietet ihren Aktionären außerdem an, sich nach Maßgabe ihrer Weisungen durch von 

der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Auch in die-

sem Fall ist eine ordnungsgemäße Anmeldung gemäß den Bestimmungen im vorstehenden Abschnitt „An-

meldung“ erforderlich.  
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Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können – soweit 

sie außerhalb der Hauptversammlung erfolgen – ausschließlich elektronisch über das InvestorPortal unter  

 

https://ams-osram.com/de/about-us/investor-relations/osram-investor-relations 

 

erteilt, geändert oder widerrufen werden. Das InvestorPortal steht für die Erteilung, die Änderung oder den 

Widerruf von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch 

noch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung zur Verfügung. Das InvestorPortal 

ist erreichbar wie vorstehend unter „Zugang zum InvestorPortal“ beschrieben. 

 

Entscheidend ist der fristgerechte Zugang der Vollmacht bzw. der Weisung, der Änderung oder des Wider-

rufs bei der Gesellschaft.  

 

Auch Bevollmächtigte können sich, vorbehaltlich abweichender Bestimmungen des Vertretenen, ebenfalls 

nach Maßgabe ihrer Weisungen durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei der 

Ausübung des Stimmrechts vertreten lassen. 

 

Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft be-

nannten Stimmrechtsvertreter auch während der Dauer der Hauptversammlung vor Ort an der Ausgangs-

kontrolle der Hauptversammlung erteilen, ändern oder widerrufen. 

 

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht nur zu denjenigen Punkten 

der Tagesordnung aus, zu denen die Vollmachtgeberin bzw. der Vollmachtgeber eine ausdrückliche und 

eindeutige Weisung erteilen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, wei-

sungsgemäß abzustimmen. Wenn und soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, werden sich 

die Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. Die von der Ge-

sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine Aufträge zur Einlegung von Widersprüchen gegen 

Hauptversammlungsbeschlüsse, zu Wortmeldungen oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen. 

 

Aktionäre können auch nach Vollmachtserteilung ihre Rechte in der Hauptversammlung persönlich wahr-

nehmen. Persönliches Erscheinen gilt als Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht. 

 

Bevollmächtigung Dritter zur Ausübung des Stimmrechts und sonstiger Aktionärsrechte 
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Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihre Aktionärsrechte, insbesondere ihr Stimmrecht, 

auch durch eine Bevollmächtigte oder einen Bevollmächtigten, z.B. einen Intermediär, eine Aktionärsverei-

nigung, einen Stimmrechtsberater oder einen sonstigen Dritten ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch in diesem 

Fall ist eine ordnungsgemäße Anmeldung gemäß den Bestimmungen im vorstehenden Abschnitt „Anmel-

dung“ erforderlich. Aktionäre, welche von der Möglichkeit der Bevollmächtigung Gebrauch machen wollen, 

werden gebeten, dies frühzeitig zu tun.  

 

Aktionäre, die ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung nicht selbst, sondern durch Bevollmächtigte ausüben 

wollen, müssen diesen vor der Abstimmung ordnungsgemäß Vollmacht erteilen. Die Erteilung der Vollmacht 

kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. Wird die Vollmacht 

unmittelbar gegenüber dem bevollmächtigten Dritten erteilt, ist ein Nachweis der Bevollmächtigung gegen-

über der Gesellschaft erforderlich. Die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht sowie der Nachweis der 

Bevollmächtigung bedürfen gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB), soweit nicht ein Fall 

des § 135 AktG vorliegt.  

 

Die Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bzw. der Nachweis der Bevollmächtigung sowie ein et-

waiger Widerruf oder eine Änderung der Vollmacht können der Gesellschaft bis spätestens Donnerstag, 

15. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) unter nachfolgender Adresse  

 

OSRAM Licht AG,  

c/o Computershare Operations Center 

80249 München  

 

oder per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de  

 

übersandt oder bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung über das InvestorPortal un-

ter 

 

https://ams-osram.com/de/about-us/investor-relations/osram-investor-relations 

 

übermittelt werden.  

 

Die Bevollmächtigung kann aber auch auf eine beliebige andere formgerechte Art und Weise erfolgen und 

nachgewiesen werden. 

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG 

eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
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Im Falle der Bevollmächtigung gemäß § 135 AktG (Bevollmächtigung von Intermediären, insbesondere de-

potführenden Kreditinstituten, und diesen Gleichgestellten wie Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsbe-

rater) besteht das Textformerfordernis nicht. Nach dem Gesetz muss die Vollmacht in diesen Fällen einem 

bestimmten Bevollmächtigten erteilt und von dem Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten werden. Die 

Vollmachtserklärung muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene 

Erklärungen enthalten. Ein Verstoß gegen diese und bestimmte weitere in § 135 AktG genannte Erforder-

nisse beeinträchtigt allerdings gemäß § 135 Abs. 7 AktG die Wirksamkeit der Stimmabgabe nicht. Aktionäre 

werden gebeten, sich bei einer Bevollmächtigung in den Fällen des § 135 AktG rechtzeitig mit dem Bevoll-

mächtigten abzustimmen.  

 

Intermediäre (insbesondere depotführende Kreditinstitute) und diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG Gleichge-

stellte können das Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaberin oder Inhaber sie aber 

im Aktienregister eingetragen sind, gemäß § 135 Abs. 6 AktG nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktio-

närs ausüben. 

 

Die oder der Bevollmächtigte benötigt für die Nutzung des InvestorPortals individuelle Zugangsdaten. Nach 

Erteilung der Vollmacht gegenüber der Gesellschaft beziehungsweise dem Nachweis einer gegenüber dem 

Bevollmächtigten erteilten Vollmacht stellt die Gesellschaft dem Aktionär die Zugangsdaten des Bevollmäch-

tigten zur Weiterleitung an den Bevollmächtigten zur Verfügung. Aktionäre, welche die Erteilung der Voll-

macht gegenüber der Gesellschaft über das InvestorPortal vornehmen, erhalten die Zugangsdaten des Be-

vollmächtigten direkt über das InvestorPortal. 

 

Weitere Informationen zur Stimmrechtsausübung 

 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, 

ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine bereits erfolgte Erklärung zu 

diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe bzw. Vollmacht und Wei-

sung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.  

 

Eine Stimmabgabe durch Briefwahl bzw. die Erteilung von Vollmacht und Weisungen ist nur in Bezug auf 

solche Anträge und Wahlvorschläge möglich, zu denen es mit dieser Einberufung oder später bekannt ge-

machte Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat nach § 124 Abs. 3 AktG oder von Aktionären nach 

§ 122 Abs. 2 AktG, § 126 AktG, § 127 AktG gibt.  

Briefwahlstimmen bzw. Vollmacht und Weisungen, die nicht einer ordnungsgemäßen Anmeldung zweifelsfrei 

zugeordnet werden können, werden nicht berücksichtigt. 
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Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2 AktG, § 126 Abs. 1 AktG, § 127 AktG, 

§ 131 Abs. 1 AktG 

 

Recht auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 

Euro 500.000 erreichen (letzteres entspricht 500.000 Aktien), können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, 

dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden.  

 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des 

Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den 

Antrag halten, wobei § 70 AktG bei der Berechnung der Aktienbesitzzeit Anwendung findet. Der Tag des 

Zugangs des Verlangens ist nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend 

oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. 

Die §§ 187 bis 193 BGB sind nicht entsprechend anzuwenden.  

 

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Ergänzungsver-

langen sind in deutscher Sprache einzureichen. Sofern sie auch in englischer Sprache veröffentlicht werden 

sollen, ist eine Übersetzung beizufügen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss 

der Gesellschaft bis spätestens Montag, 22. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen. Bitte richten Sie ent-

sprechende Verlangen an folgende Adresse: 

 

Vorstand der OSRAM Licht AG 

Marcel-Breuer-Str. 4  

80807 München 

 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung 

bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. 

Sie werden außerdem unter der Internetadresse  

 

https://ams-osram.com/de/about-us/investor-relations/osram-investor-relations 

 

bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 

 

Wir weisen darauf hin, dass Beschlussanträge, die einem Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung bei-

liegen, in der Hauptversammlung nur berücksichtigt werden können, wenn sie dort gestellt werden. 
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Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1 AktG, § 127 AktG 

 

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder 

Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsrats-

mitgliedern oder Abschlussprüfern übersenden. 

 

Gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Be-

gründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in § 125 Abs. 1 bis 3 AktG genannten 

Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 

Tage vor der Hauptversammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand 

und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die unten stehende 

Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. 

Letztmöglicher Zugangstermin ist somit Donnerstag, 1. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ). Ein Gegenantrag 

braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 

AktG vorliegt. Die Begründung braucht auch dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt 

mehr als 5.000 Zeichen beträgt.  

 

Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG brauchen nicht begründet zu werden. Wahlvorschläge 

werden nur zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorge-

schlagenen Person enthalten (vgl. § 127 Satz 3 AktG i.V.m. § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG). Nach § 127 Satz 1 

AktG i.V.m. § 126 Abs. 2 AktG gibt es weitere Gründe, bei deren Vorliegen Wahlvorschläge nicht zugänglich 

gemacht werden müssen. Im Übrigen gelten die Voraussetzungen und Regelungen für das Zugänglichma-

chen von Anträgen entsprechend. 

 

Etwaige Anträge (nebst Begründung) oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG, § 127 

AktG sind ausschließlich zu richten an:  
 

OSRAM Licht AG 

Marcel-Breuer-Str. 4  

80807 München 

 

oder per E-Mail an:  gegenantrag@osram.com 
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Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären (einschließlich des Namens des Ak-

tionärs und – im Falle von Anträgen – der Begründung) werden nach ihrem Eingang unter der Internet-

adresse 

 

https://ams-osram.com/de/about-us/investor-relations/osram-investor-relations 

 

veröffentlicht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internet-

adresse veröffentlicht. 

 

Das Recht eines jeden Aktionärs, in der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Tages-

ordnungspunkten zu stellen oder Wahlvorschläge zu machen, bleibt unberührt.  

 

Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie auf Verlangen von Aktionä-

ren vor der Hauptversammlung veröffentlicht worden sind, in der Hauptversammlung nur berücksichtigt wer-

den können, wenn sie dort gestellt werden. 

 

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder sein Bevollmächtigter nach erfolgter ordnungsgemäßer 

Anmeldung gemäß § 131 Abs. 1 AktG vom Vorstand Auskunft verlangen über Angelegenheiten der Gesell-

schaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen, so-

weit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Aus-

kunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stel-

len. 

 

Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Unter 

den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verweigern.  

 

Der Versammlungsleiter kann gemäß § 15 Abs. 3 der Satzung das Frage- und Rederecht der Aktionäre 

zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbesondere ermächtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder 

während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, 

für einzelne Tagesordnungspunkte oder für einzelne Frage- und Redebeiträge festzusetzen. 

 

Weitergehende Erläuterungen 
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Weitergehende Erläuterungen zu den vorgenannten Rechten der Aktionäre gemäß § 122 Abs. 2 AktG, § 126 

Abs. 1 AktG, § 127 AktG und § 131 Abs. 1 AktG können auf der Internetseite der Gesellschaft unter der 

Internetadresse  

 

https://ams-osram.com/de/about-us/investor-relations/osram-investor-relations 

  

 

abgerufen werden. 

 

Bereitstellung von Unterlagen über die Internetseite und Nachweis der Stimmenzählung 

 

Die Einberufung der Hauptversammlung mit den gesetzlich erforderlichen Unterlagen und Erläuterungen 

sind über die Internetseite der Gesellschaft unter der Internetadresse  

 

https://ams-osram.com/de/about-us/investor-relations/osram-investor-relations 

 

zugänglich. Sie werden dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. 

 

Nach der Hauptversammlung werden die Abstimmungsergebnisse unter der gleichen Internetadresse be-

kannt gegeben. 

 

Nach der Hauptversammlung wird im InvestorPortal automatisch eine Bestätigung über die Stimmenzählung 

gemäß § 129 Abs. 5 AktG bereitgestellt, die der Abstimmende innerhalb eines Monats nach dem Tag der 

Hauptversammlung herunterladen kann. 

 

Informationen zum Datenschutz für OSRAM-Aktionäre 

 

Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist der OSRAM Licht AG (nachstehend "wir", "uns" 

bzw. "OSRAM") sehr wichtig. Mit den nachfolgenden Hinweisen möchten wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte informieren. 

 

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

 

Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die OSRAM Licht AG. Sie erreichen die 

OSRAM Licht AG unter: 

 

OSRAM Licht AG 
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Marcel-Breuer-Str. 4  

80807 München 

Telefon: +49 (0) 89 6213-0 

E-Mail: privacy@ams-osram.com 

 

Für Anmerkungen und Rückfragen zu der Verarbeitung von personenbezogenen Daten erreichen Sie den 

Datenschutzbeauftragten der OSRAM Licht AG mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“ unter: 

 

OSRAM Licht AG 

Marcel-Breuer-Str. 4  

80807 München 

Telefon: +49 (0) 89 6213-0 

E-Mail: privacy@ams-osram.com 

 

2. Zweck der Verarbeitung, Datenkategorien sowie Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

 

2.1 Verarbeitung im Zusammenhang mit Namensaktien 

 

Die Aktien der OSRAM Licht AG sind auf den Namen lautende Stückaktien. Bei derartigen Namensaktien 

sieht die gesetzliche Regelung des § 67 Abs. 1 Satz 1 AktG vor, dass diese unter Angabe des Namens, des 

Geburtsdatums, Anschrift sowie E-Mail-Adresse des Aktionärs, Staatsangehörigkeit sowie der Stückzahl o-

der der Aktiennummer in das Aktienregister der Gesellschaft einzutragen sind. Der Aktionär ist gemäß § 67 

Abs. 1 Satz 2 AktG verpflichtet, der Gesellschaft diese Angaben mitzuteilen. Soweit der Aktionär seine per-

sonenbezogenen Daten nicht selbst zur Verfügung stellt, erhalten wir diese und gegebenenfalls die perso-

nenbezogenen Daten Ihrer Bevollmächtigten in der Regel von der depotführenden Stelle des Aktionärs. 

 

Die OSRAM Licht AG darf diese personenbezogenen Daten gemäß § 67e AktG grundsätzlich für die Zwecke 

der Identifikation, der Kommunikation mit den Aktionären, der Ausübung der Rechte der Aktionäre, der Füh-

rung des Aktienregisters und für die Zusammenarbeit mit den Aktionären verarbeiten. Rechtsgrundlage der 

Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DSGVO i.V.m. § 67 Abs. 1, § 67e Abs. 1 AktG. 

 

2.2 Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung 

 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten von Aktionären und gegebenenfalls ihrer Bevollmächtigten soweit 

dies für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung erforderlich ist. Dies 

umfasst insbesondere die folgenden personenbezogenen Daten: 

 Vor- und Nachname; 
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 Titel 

 Anschrift; 

 Daten im Zusammenhang mit der Aktienbeteiligung (Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien); 

 Daten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung, etwa Angaben auf der Eintrittskarte, Aktionärs-

nummer, Informationen zu Anträgen, Fragen oder Wahlvorschlägen; 

 weitere Kontaktdaten, etwa E-Mail-Adresse, bzw. Versandadressen; 

 Inhaltsdaten der Kommunikation, z.B. bei Fragen an uns oder bei einem Widerspruch zum notariellen 

Protokoll;  

 Vollmacht an Stimmrechtsvertreter; und 

 Individuelle Zugangsnummer für das InvestorPortal. 

 

Die Daten verarbeiten wir zur ordnungsgemäßen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Haupt-

versammlung sowie zur Erfüllung unserer aktien-, aufsichts-, wertpapier-, handels- oder steuerrechtlichen 

Verpflichtungen, etwa Versendung der Einladungen zur Hauptversammlung, Erstellung eines Teilneh-

merverzeichnisses sowie Aufbewahrung der Nachweise der Bevollmächtigung für die Stimmrechtsvertretung 

oder zur Stimmabgabe durch Briefwahl. Dies umfasst auch die Aufnahme aller an der Hauptversammlung 

teilnehmenden Aktionäre bzw. ihrer Bevollmächtigten in das von Gesetzes wegen zu führende Teilneh-

merverzeichnis; allerdings wird bei der Stimmabgabe durch Briefwahl der Name des Aktionärs nicht im Teil-

nehmerverzeichnis offengelegt. Dies umfasst ferner das Ausüben von Rede-, Frage- und Antragsrecht wäh-

rend der Hauptversammlung sowie die Aufnahme von Widersprüchen und Fragen im notariellen Protokoll. 

 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist grundsätzlich Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DSGVO i.V.m. § 67, 

§ 67e, §§ 118 ff. AktG oder sonstigen aktien-, aufsichts-, wertpapier-, handels- oder steuerrechtlichen Vor-

gaben, soweit die Verarbeitung erforderlich ist, um eine rechtliche Verpflichtung, der wir unterliegen, zu er-

füllen. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Anmeldungen zur Hauptversamm-

lung nach § 123 Abs. 2 AktG in Verbindung mit § 14 der Satzung der OSRAM Licht AG sowie der Pflicht zur 

Erstellung und Zugänglichmachung des Teilnehmerverzeichnisses nach § 129 AktG und die Ermöglichung 

der Ausübung der Aktionärsrechte (Anträge nach § 126 Abs. 1 AktG, Wahlvorschläge nach § 127 Abs. 1 

AktG, Stimmabgabe nach § 129 AktG, Auskunftsrechte nach § 131 AktG). 

 

Im Übrigen stützen wir die Datenverarbeitung, soweit diese zur Organisation unserer Hauptversammlung 

zweckdienlich ist, auf unsere berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO an der Vorbe-

reitung der Hauptversammlung und der Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs.  

 

2.3 Verarbeitung im Zusammenhang mit der Nutzung des InvestorPortals 
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Beim Besuch unseres InvestorPortals verarbeiten wir aus technischen Gründen die folgenden personenbe-

zogenen Daten: 

 Name der abgerufenen Datei; 

 Datum und Uhrzeit des Abrufs; 

 Meldung, ob der Abruf erfolgreich war; 

 Browsertyp und -version; 

 ggf. Referrer URL (zuvor besuchte Seite); und  

 IP-Adresse. 

 

Wir verwenden die in unserem InvestorPortal erhobenen personenbezogenen Daten grundsätzlich nur für 

den Zweck, für den Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben, also z.B. um Ihnen Zugang zu den 

Hauptversammlungsservices zu ermöglichen, eine individuelle Registrierung und elektronische Anmeldung 

vorzunehmen, für die Dokumentation über Ihre mittels Vollmacht erfolgende Vertretung durch den jeweiligen 

Stimmrechtsvertreter und Ihrer gegebenenfalls erteilten Weisungen, für eine Stimmabgabe per Briefwahl, für 

eine Kontaktaufnahme bei Kontakt- und Serviceanfragen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung 

oder um Ihnen Zugang zu bestimmten Informationen zu verschaffen. 

 

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c), soweit dies 

erforderlich ist, um eine technische Auslieferung der Webseite zur Vorbereitung und Durchführung der 

Hauptversammlung an Ihren Rechner zu ermöglichen. Soweit die Verarbeitung der personenbezogenen Da-

ten nicht zur Organisation und Durchführung der Hauptversammlung erforderlich ist, verarbeiten wir diese 

auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO). 

 

In unserem passwortgeschützten InvestorPortal verwenden wir außerdem technisch notwendige Cookies, 

um die Funktionalität der Webseite sicherzustellen. Cookies sind kleine Textdateien, die Informationen über 

das Nutzungsverhalten beim Besuch einer Webseite speichern und auf dem Computer des Nutzers abgelegt 

werden, um für spätere Aufrufe dieser Webseite zur Verfügung zu stehen. Im passwortgeschützten Investor-

Portal zur Hauptversammlung werden ausschließlich die beiden technisch notwendigen Cookies X-XSRF-

TOKEN und AspNetCore.Antiforgery.8- SwGiRsH58 verwendet. Alle Daten in den Cookies sind verschlüs-

selt und kodiert. Weiterhin können Sie die Cookies auch über Ihre Browser-Einstellungen löschen. Wir wei-

sen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen des Investor-

Portals nutzen können. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist § 25 Abs. 2 Ziff. 2 TTDSG. 

 

2.4 Verarbeitung im Zusammenhang mit Kontaktaufnahme mit uns 

 

Soweit Sie mit uns über E-Mail oder einen anderen Kanal kommunizieren, verarbeiten wir Ihre personenbe-

zogenen Daten (Kontaktdaten wie Vor- und Nachname, Anschrift, E-Mail-Adresse sowie Inhaltsdaten der 
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Kommunikation) nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO, soweit die Datenverarbeitung zur Erfüllung eines 

Vertrages mit Ihnen erforderlich ist, nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit c) DSGO, soweit dies zur Organisation und 

Durchführung der Hauptversammlung erforderlich ist, bzw. in allen anderen Fällen auf der Grundlage unserer 

berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO. Unsere berechtigten Interessen in diesen 

Fällen sind die ordnungsgemäße Abwicklung der Hauptversammlung und die Kommunikation mit Aktionären 

und deren Bevollmächtigten. 

 

3. Übermittlung und Weitergabe der personenbezogenen Daten 

 

Zur Abwicklung der Hauptversammlung (z.B. für Druck und Versand der Einladungsunterlagen oder zur 

Durchführung der Hauptversammlung) setzen wir zum Teil externe Dienstleister ein, die im Rahmen der 

ihnen übertragenen Aufgaben Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten erhalten. Die von uns für diese 

Zwecke beauftragten Dienstleister verarbeiten die personenbezogenen Daten der Aktionäre und gegebe-

nenfalls ihrer Bevollmächtigten ausschließlich nach unseren Weisungen auf der Grundlage entsprechender 

Verträge über die Auftragsverarbeitung und nur, soweit dies für die Ausführung der beauftragten Dienstleis-

tung erforderlich ist. Alle unserer Mitarbeiter und die Mitarbeiter der beauftragten Dienstleister, die personen-

bezogene Daten der Aktionäre und gegebenenfalls ihrer Bevollmächtigten verarbeiten, sind verpflichtet, 

diese Daten vertraulich zu behandeln. 

 

Darüber hinaus können wir verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger zu über-

mitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten oder an andere Aktionäre bzw. 

ihren Bevollmächtigten/Teilnehmer der Hauptversammlung. Dies gilt insbesondere nach den folgenden ge-

setzlichen Vorgaben: 

 Offenlegung des Teilnehmerverzeichnisses nach § 129 Abs. 4 AktG gegenüber den Teilnehmern; 

 Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen einer Minderheit nach § 124 Abs. 1 AktG gegenüber Teil-

nehmern der Hauptversammlung und Aktionären; und  

 Mitteilung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen nach §§ 126, 127 AktG gegenüber Intermediären 

und Aktionären. 

 

Soweit erforderlich, übermitteln wir zur Abwicklung der Hauptversammlung zudem ggf. Daten an von uns 

beauftragte Notare und Rechtsanwälte, die einer berufsrechtlichen Schweigepflicht unterliegen. 

 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb der EU oder des EWR weitergeben, erfolgt 

die Weitergabe nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau 

bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne 

Datenschutzvorschriften oder Vereinbarung der Standardvertragsklauseln der EU-Kommission) vorhanden 
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sind. Detaillierte Informationen dazu sowie über das Datenschutzniveau bei unseren Dienstleistern in Dritt-

ländern können Sie unter Punkt 1 genannten Adresse anfordern. 

 

4. Datenquellen 

 

Ihre personenbezogenen Daten erheben wir grundsätzlich direkt von Ihnen. Bei Namensaktionären können 

wir Daten zudem aus dem Aktionärsregister erhoben haben. Außerdem können Daten von den jeweils für 

den Aktionär tätigen depotführenden Stelle zur Verfügung gestellt werden. 

 

Im Falle einer Stimmrechtsvertretung haben wir Ihren Namen und Ihre Anschrift vom jeweiligen Aktionär 

erhoben, den Sie vertreten. 

 

5. Speicherdauer 

 

Ihre Daten werden gelöscht oder anonymisiert, sofern sie für die oben genannten Zwecke der Verarbeitung 

nicht mehr erforderlich sind, die personenbezogenen Daten von uns nicht mehr für etwaige Verwaltungs- 

und Gerichtsverfahren benötigt werden und keine anderweitigen gesetzlichen Nachweis- und Aufbewah-

rungspflichten (z.B. im AktG, im Handelsgesetzbuch, in der Abgabenordnung) oder andere Rechtfertigungs-

gründe für die Speicherung bestehen. 

 

Für Daten, die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung erfasst wurden, beträgt die Aufbewahrungs-

dauer regelmäßig bis zu drei Jahre. Das Teilnehmerverzeichnis ist mindestens für zwei Jahre aufzubewah-

ren (§ 129 Abs. 4 AktG). Die im Aktienregister gespeicherten Daten müssen wir nach der Veräußerung der 

Aktien regelmäßig noch zehn Jahre aufbewahren (insb. §§ 239 Abs. 1, 257 HGB). Darüber hinaus bewahren 

wir Ihre personenbezogenen Daten im Einzelfall nur auf, soweit dies im Zusammenhang mit möglichen An-

sprüchen gegen uns erforderlich ist. Die entsprechende gesetzliche Verjährungsfrist beträgt in der Regel drei 

Jahre, in manchen Fällen auch bis zu dreißig Jahren. 

 

6. Informationen über Ihre Rechte 

 

Unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen ist, haben die 

Aktionäre und gegebenenfalls ihre Bevollmächtigte das Recht, Auskunft über ihre verarbeiteten personen-

bezogenen Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO) und die Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder Löschung (Art. 

17 DSGVO) ihrer personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu 

beantragen oder die Datenübertragung zu verlangen (Art. 20 DSGVO).  
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Sofern wir die Daten auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) 

DSGVO) verarbeiten, haben Sie das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen (Art. 21 

DSGVO). Wir verarbeiten die Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwür-

dige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, 

oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-

chen.  

 

Die vorstehenden Rechte können Sie kostenfrei unter den oben angegebenen Kontaktdaten geltend machen. 

 

7. Beschwerderecht 

 

Sie haben zudem das Recht, Beschwerde bei unserem Datenschutzbeauftragten (siehe Punkt 1) oder einer 

Datenschutzaufsichtsbehörde einzulegen, falls Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer perso-

nenbezogenen Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt (Art. 77 DSGVO).  

 

Die für uns zuständige Behörde ist:  

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) 

Promenade 18,  

91522 Ansbach 

https://www.lda.bayern.de/de/kontakt.html 

 

 

München, im Mai 2023  

 

OSRAM Licht AG 

Der Vorstand 


